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RS OGH 1933/6/28 1Ob598/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1933

Norm

AnfO §1

Rechtssatz

Ficht ein Gläubiger an, daß sich der Schuldner einer Erbschaft entschlagen hat, in die ein Unternehmen gehört, so

kommt es für die Befriedigungstauglichkeit darauf an, ob für den Gläubiger aus den Erträgnissen des Unternehmens

eine Befriedigung erwartet werden kann, nicht aber darauf, ob der Nachlaß nicht überschuldet ist.
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